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 Veröffentlicht am 12.09.1977

Norm

DSt 1872 §27 Abs1

Rechtssatz

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, daß die Disziplinaruntersuchung, insbesondere wenn mehrere

zusammenhängende Disziplinarsachen vorliegen, nach Tunlichkeit durch Verhandlung und Urteile eines

Disziplinarrates geführt werden soll.
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